
















erhöhen

„Was mir wichtig ist –
die Wohnzufriedenheit der 
Menschen zu erhöhen!“
Vizebürgermeister und Wohnbaustadtrat  
Dr. Michael Ludwig 



Mietervertreterinnen und Mieterve

„Niemand kennt die Interessen der
Bewohnerinnen und Bewohner besser
und kann sie daher besser vertreten
als die Mieterinnen und Mieter selbst.“
Wiener Wohnen 



rtreter reden mit

Wofür brauchen wir Mieter-
vertreterinnen und Mieter-
vertreter?

Ehrenamtliche Helfer leisten in

unserer Gesellschaft einen wichti-

gen und unverzichtbaren Beitrag.

Denken Sie nur an die vielen Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter bei

Hilfsorganisationen, den freiwilli-

gen Feuerwehren,Rettungsorgani-

sationen oder Sportvereinen. Ohne

das Engagement der unzähligen

ehrenamtlichen Helferinnen und

Helfer könnten viele Bereiche

unseres täglichen Lebens in dieser

Form nicht aufrechterhalten wer-

den. Daher ist es von unschätzba-

rer Bedeutung, dass es in unserer

Gesellschaft zahlreiche aktive Bür-

gerinnen und Bürger gibt, die sich

engagieren und die unser Wien

mitgestalten.

Diese Mitgestaltung ist natürlich

auch im Wohnbereich und im

Wohnumfeld sehr wichtig.Wohnen

ist nicht nur eine private Angele-

genheit des Einzelnen, sondern

auch eine wesentliche Frage der

Sozial- und Gesellschaftspolitik

einer Stadt sowie eine zentrale

Frage der Demokratie.

Auch in diesem Bereich überneh-

men zahlreiche Bewohnerinnen

und Bewohner freiwillig eine Reihe

von wichtigen Aufgaben, die zu

einem guten und fairen Zusam-

menleben beitragen.

Ein Recht auf Mietermitbestim-

mung ist allerdings in Österreich

in keinem Gesetz verankert.Trotz-

dem bietet die Stadt Wien Möglich-
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keiten zur aktiven Mitgestaltung 

in den städtischen Wohnhausanla-

gen. Im Jahr 1988 hat die Stadt

Wien als einzige Weltstadt die Mit-

bestimmung, Gleichberechtigung

und Mitverantwortung der Ge-

meindebaumieterinnen und -mie-

ter in einem Statut festgeschrie-

ben. Zu Recht wurde das Statut 

als Meilenstein für die Rechte 

der Gemeindebaumieterinnen und 

-mieter gefeiert. Seit diesem Zeit-

punkt hat sich der Mieterbeirat als

Vertretung der Mieterinnen und

Mieter als wichtige Institution in

den Wohnhausanlagen etabliert.

Der Mieterbeirat besteht aus den

gewählten Mietervertreterinnen

und Mietervertretern. Diese sind

aktive Mitglieder der Hausgemein-

schaft und haben als erste Anlauf-

stelle für die Bewohnerinnen und

Bewohner eine ganz wesentliche

Funktion in der Kommunikation

zwischen den Mieterinnen und

Mietern untereinander sowie zwi-

schen den Mieterinnen und Mie-

tern und der Hausverwaltung Wie-

ner Wohnen. Für die Mieterinnen

und Mieter sind die Mietervertre-

terinnen und Mietervertreter wich-

tige Vertrauenspersonen.

Gleichzeitig sind sie aber auch

Sprachrohr für die Wünsche und

Sorgen der Bewohnerinnen und

Bewohner. In der Zusammenarbeit

mit der Hausverwaltung Wiener

Wohnen ist der Mieterbeirat ein

wichtiger Partner, der die Anliegen

der Bewohnerinnen und Bewohner

an die Hausverwaltung heranträgt

und der diese auch vertritt. Selbst-



Mietervertreterin oder Mietervertre

verständlich übernimmt der Mie-

terbeirat auch Verantwortung für

das Funktionieren der Zusammen-

arbeit mit Wiener Wohnen, denn:

Mitbestimmung bedeutet auch

Mitverantwortung!

Was bedeutet es, Mieterver-
treterin oder Mietervertreter
zu sein?

Mit rund 220.000 Wohnungen zählt

die Stadt Wien zu den größ-

ten Hausverwaltungen der Welt.

Jede/r vierte Wienerin/Wiener

wohnt in einer Gemeindewohnung.

Wien ist aber nicht nur in der

Anzahl der von der Stadt verwalte-

ten Wohnungen Spitzenreiter, son-

dern auch im Bekenntnis zu mehr

Demokratie im Wohnumfeld ist

unsere Stadt federführend. Mit

dem Mietermitbestimmungsstatut

garantiert die Stadt Wien den

Bewohnerinnen und Bewohnern

die Möglichkeit der Mitsprache

und Mitbestimmung.

Im Mitbestimmungsstatut der

Stadt Wien – Wiener Wohnen ist

das Informations-, Kontroll- und

Mitspracherecht der Mieterinnen

und Mieter verankert. Dies steht in

großem Gegensatz zu den Rechten,

die private Hauseigentümer ihren

Mieterinnen und Mietern einräu-

men.Diese haben in der Regel keine

Möglichkeit, ihr direktes Wohnum-

feld mitzugestalten.

Das Wiener Mietermitbestim-

mungsstatut ermöglicht die Wahl

von Mieterbeiräten, die als kompe-

tente Ansprechpartnerinnen und
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Ansprechpartner die Interessen

der Mieterinnen und Mieter ver-

treten. Mietervertreterinnen und

Mietervertreter sind wichtige 

Multiplikatoren: Sie bringen die

Anliegen der Bewohnerinnen und

Bewohner in die Arbeit mit der

Hausverwaltung ein, in gemeinsa-

men Besprechungen tauschen sie

sich über ihre Tätigkeit aus und

tragen schlussendlich ihre Erfah-

rungen und Erkenntnisse wieder in

die Wohnhausanlage.

Motivation schöpfen die ehren-

amtlichen Mietervertreterinnen

und Mietervertreter aus ihrer

Bereitschaft, Verantwortung zu

übernehmen, sowie aus der Wert-

schätzung, die ihnen entgegenge-

bracht wird, wenn sie ihre Ideen

und Fähigkeiten in die Gemein-

schaft einbringen.

Was kann der Mieterbeirat
tun?

Als Mietervertreterin oder Mieter-

vertreter nehmen Sie die Interes-

sen der Mieterinnen und Mieter

wahr und vertreten ihre Anliegen

gegenüber der Hausverwaltung.

Sie führen die Beschlüsse der Mie-

terversammlung aus, greifen als

gewählte Vertretung der Mieterin-

nen und Mieter Vorschläge und

Probleme auf und erarbeiten 

gemeinsam mit der Hausverwal-

tung und/oder wohnpartner Lös-

ungen, die möglichst alle Seiten

zufrieden stellen.Als Mietervertre-

terin oder Mietervertreter sind Sie

eine wichtige Informations- und



ter werden



Kommunikationsschnittstelle zwi-

schen Mieterinnen und Mietern,

Hausverwaltung und anderen Ein-

richtungen. Sie informieren „Ihre“

Mieterinnen und Mieter in regel-

mäßigen Abständen über aktuelle

Themen aus dem Wohnumfeld.

Eine Mietervertreterin oder ein

Mietervertreter spielt eine wesent-

liche Rolle für das „soziale Mitei-

nander“ in der Wohnhausanlage.

Durch ihre Vorbildwirkung wird

ein Klima der Toleranz und Offen-

heit geschaffen und das Zusam-

menleben wird verbessert.

Wie wird man Mieter-
vertreterin oder Mieter-
vertreter?

Mietervertreterinnen oder Mieter-

vertreter sind Hauptmieterinnen

und Hauptmieter in einer städti-

schen Wohnhausanlage, die sich

ehrenamtlich in den Mieterbeirat

wählen lassen. Gewählt wird ein

Mieterbeirat von der Mieterver-

sammlung,also allen Hauptmiete-

rinnen und Hauptmietern der

städtischen Wohnhausanlage, für

die sie/er kandidiert.

Die Mietervertreterinnen und

Mietervertreter werden durch diese

Wahl für eine Funktionsperiode

von längstens drei Jahren bestellt.

Diese kann in gewissen Fällen auch

verkürzt werden, etwa wenn der

Mieterbeirat abgewählt wird oder

aus eigenen Stücken sein Amt

zurücklegt. Eine Wiederwahl von

Mieterinnen und Mietervertretern

ist möglich. Binnen sechs Monaten

Gemeinsam Entscheidungen treffe
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nach Ablauf der Funktionsperiode

kann der Mieterbeirat noch eine

Mieterversammlung zur Wahl

eines neuen Mieterbeirats einberu-

fen.

Wie ist der Mieterbeirat 
organisiert?

Wird bei einer Wahl zum 

Mieterbeirat in einer städtischen

Wohnhausanlage mehr als eine/ein

Mietervertreterin/-vertreter ge-

wählt, so hat der gewählte Mieter-

beirat aus seiner Mitte eine/n Vor-

sitzende/n, eine/n Schriftführe-

rin/-führer, deren Stellvertreterin-

nen/-vertreter sowie eine/n Kin-

dervertreterin/-vertreter zu be-

stimmen. Um sicherzustellen, dass

die Interessen aller Mieterinnen

und Mieter im gleichen Ausmaß

Berücksichtigung finden, soll der

Mieterbeirat in seiner Zusammen-

setzung einen repräsentativen

Querschnitt der Bewohnerinnen

und Bewohner der Wohnhausanla-

ge bilden; so kann zum Beispiel zur

Vertretung der Interessen der

Jugendlichen (zwischen dem 12.

und 19. Lebensjahr) in einer Wohn-

hausanlage aus deren Mitte

eine/ein Jugendvertreterin/-ver-

treter gewählt werden.

Werden weitere Funktionen (z.B.

Seniorensprecherin oder Senioren-

sprecher) als wichtig erachtet, ist

bei der konstituierenden Sitzung

des Mieterbeirats festzulegen, wer

diese Funktion ausüben wird.
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